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Text 

§ 18 

Mündliche Bauverhandlung 

(1) Liegen dem Ansuchen um Baubewilligung nicht sämtliche Zustimmungserklärungen (Angabe 
des Namens und Datums der Unterfertigung) der Eigentümer jener Grundstücke vor, die von den Fronten 
des Baues weniger als 15 m entfernt sind (§ 21 Abs. 1 Z 3) oder liegen sonstige Gründe die 
baupolizeiliche Interessen berühren vor, die die Durchführung einer mündlichen Verhandlung erfordern, 
hat die Baubehörde eine mündliche Verhandlung vorzunehmen. Zur Bauverhandlung sind die Parteien 
(§ 21) sowie die zur baupolizeilichen Beurteilung des Bauvorhabens erforderlichen Sachverständigen und 
Planverfasser zu laden. 

(2) Das Ansuchen um Baubewilligung ist ohne Durchführung einer Bauverhandlung abzuweisen, 
wenn sich schon aus dem Ansuchen ergibt, dass das Vorhaben unzulässig ist und die Gründe der 
Unzulässigkeit sich nicht beheben lassen. 

(3) Bedarf ein Bauvorhaben auch nach anderen Rechtsvorschriften einer Bewilligung, ist die 
Bauverhandlung möglichst gleichzeitig mit den anderen Verhandlungen vorzunehmen. 

(4) Die Bauverhandlung hat der durch die Baubehörde bestimmte Verhandlungsleiter zu führen. Im 
Verlaufe der Bauverhandlung ist das Bauvorhaben einer baupolizeilichen Prüfung zu unterziehen, die sich 
insbesondere auf die Übereinstimmung des Bauvorhabens mit den Vorschriften dieses Gesetzes und den 
darauf beruhenden Verordnungen sowie die Berücksichtigung der Rechte der Eigentümer jener 
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Grundstücke, die von den Fronten des Baues weniger als 15 m entfernt sind (§ 21 Abs. 1 Z 3), zu 
erstrecken hat. 

(5) Ergeben sich im Zuge des Verfahrens Abänderungen an dem Bauvorhaben, die für sich allein 
einer Baubewilligung bedürfen, ist dem Bauwerber die Vorlage von abgeänderten Unterlagen aufzutragen 
und ein weiteres Bauverfahren durchzuführen. 

(6) Über ein Ansuchen um Baubewilligung, welche eine mündliche Verhandlung bedarf, ist binnen 
drei Monaten mit schriftlichem Bescheid zu entscheiden. 

(7) Ergibt die Prüfung des Bauvorhabens, dass die gemäß § 3 maßgeblichen baupolizeilichen 
Interessen nicht verletzt werden, hat die Baubehörde die Baubewilligung - erforderlichenfalls unter 
Auflagen, Bedingungen oder Befristungen - mit Bescheid zu erteilen. 

(8) Der Baubewilligungsbescheid ist allen Parteien zuzustellen. Dem Bauwerber sind gleichzeitig 
mit dem Bescheid zwei mit einem Bewilligungsvermerk (“Baubewilligung”, Bezeichnung der Behörde, 
Aktenzahl, Ort, Datum und Unterschrift) versehene Ausfertigungen der Baupläne und Baubeschreibungen 
zurückzustellen, wobei eine auf der Baustelle aufzulegen ist. Mit der Bauausführung darf erst begonnen 
werden, wenn die Baubewilligung in Rechtskraft erwachsen ist. 
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